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Hausordnung 
 
 

Grundrechte an unserer Schule: 
 
 

Alle Schülerinnen und Schüler haben das Recht, ungestört zu lernen und zu arbeiten! 
Jede Lehrperson hat das Recht, ungestört zu unterrichten! 

 
Jede Person muss die Rechte der anderen achten! 

 
An die Anweisungen der Lehrerinnen und Lehrer, der Erzieherinnen und Erzieher, der 

Schulsozialarbeiterinnen, der Schulsekretärin, des Hausmeisters und des sonstigen 
Personals der Schule halten sich alle Personen, die das Schulgelände betreten! 

 
Das tut allen gut:  

 

Rücksicht nehmen und helfen 
 

höflich sein                  freundlich sein 

 

 

Was die Rechte anderer verletzt, ist tabu: 
 

      Schlagen                  Ausdrücke               Bedrohung               Erpressung                Beleidigung 

 

Sachen wegnehmen oder beschädigen 

 

 

 



 

1. Vor dem Unterricht 
 

 Vor 7:55 Uhr müssen die Schülerinnen und Schüler auf dem 
Pausenhof bleiben.  

 Niemand darf in den Gängen vor den Klassenzimmern warten. 
 Nach dem Gong begeben sich die Schülerinnen und Schüler mit den 

Lehrkräften ins Klassenzimmer. Spätestens um 8:10 Uhr muss jeder Schüler und jede 
Schülerin im Klassenzimmer sein. 

 Wer krank ist, muss morgens spätestens bis 8:00 Uhr über den Schulmanager von 
den Eltern krankgemeldet werden. 

 Beim Abholen durch eine Lehrkraft bzw. spätestens beim ersten Gong um 7:55 Uhr 
muss das Handy/die Smartwatch ausgeschaltet werden. 

 
2. Mitgebrachte Gegenstände 
 

 Inliner und Skateboards dürfen im Schulhaus nicht benutzt werden. Roller aller Art 
dürfen nicht ins Schulhaus gebracht werden. Für Fahrräder und Roller aller Art steht 
eine Abstellmöglichkeit vor dem Schulhaus zur Verfügung. Für die korrekte Sicherung 
ist jeder selbst verantwortlich. 

 Bälle müssen im Schulhaus getragen und festgehalten werden. Lediglich Softbälle 
dürfen im Schulhaus unter Aufsicht benutzt werden. 

 Schulfremde und gefährliche Gegenstände dürfen nicht in die Schule mitgebracht 
werden. Sie dürfen von der Lehrkraft sofort eingezogen werden und müssen ggf. von 
den Eltern abgeholt werden. Je nach Gefährlichkeit der mitgebrachten Gegenstände 
muss mit einer Strafanzeige gerechnet werden. 

 Handys, Smartwatches und andere digitale Speichermedien dürfen in die Schule 
mitgebracht werden. Zu Beginn des Unterrichts müssen sie jedoch ausgeschaltet bei 
der Lehrkraft abgegeben werden. Im Schulhaus müssen diese Geräte immer 
ausgeschaltet sein. Sollten Schülerinnen oder Schüler diese Geräte trotzdem heimlich 
verwenden, werden die Geräte von der Lehrkraft eingezogen. Am Ende des 
Unterrichts werden die Geräte an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Offenen 
Ganztags übergeben. Schülerinnen und Schüler, die den Offenen Ganztag nicht 
besuchen, bekommen die Geräte vor dem Verlassen des Schulhauses. 

 Die Geräte dürfen erst nach Verlassen des Schulgebäudes eingeschaltet werden. 

 
3. Regeln im Klassenzimmer und in den Fachräumen 

 Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler vereinbaren gemeinsam Regeln für die Arbeit im 
Klassenzimmer und in den Fachräumen. 

 Diese Regeln werden in den Klassenzimmern und in den Fachräumen ausgehängt.  
 Die vereinbarten Sozialziele gelten in allen Klassen. 

 
  



 

4. Pausenordnung 

 Die Schülerinnen und Schüler werden am Pausenanfang von einem Erwachsenen auf 
den Pausenhof begleitet. Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe dürfen alleine 
in die Pause gehen. Dabei muss das Schulhaus sofort verlassen werden. 

 Die Schülerinnen und Schüler bleiben in den vereinbarten Bereichen im Pausenhof 
und auf dem Sportplatz. 
Das Schulgelände darf nicht verlassen werden. 

 Nur auf dem Sportplatz darf mit harten Bällen gespielt werden. 
 Abfall gehört in die aufgestellten Mülleimer. 
 Jeder muss sich an die Anweisungen der Pausenaufsicht halten. 
 Am Ende der Pause wartet jeder am vereinbarten Treffpunkt, bis die 

Klasse von der Lehrkraft abgeholt wird. 
 Regenpause nach Durchsage: 
 In einer Regenpause bleiben die Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer. 

Zuständig ist die Lehrkraft, die vor der Pause in der Klasse war. Unter Aufsicht dürfen 
einzelne Schülerinnen und Schüler sich auf dem Gang vor dem eigenen 
Klassenzimmer aufhalten. 

 Zum Toilettengang melden sie sich ab. 
Alternativ kann die Klasse geschlossen unter Aufsicht der Lehrkraft auf den 
Pausenhof gehen. 

 
5. Zum Unterrichtsende 
 

 Tische aufräumen, Stühle hochstellen, Gegenstände vom Fußboden aufheben und 
bei Verschmutzung den Boden kehren. 

 Büchertaschen müssen immer mit nach Hause genommen werden. 
 Wer nach dem Unterricht noch auf jemanden warten möchte, tut das außerhalb des 

Schulgeländes. 
 
6. Zusätzliche Vereinbarungen 
 

 Keine Kaugummis auf dem Schulgelände und im Schulhaus! 
 Kapuzen, Mützen, Kappen u. Ä. sind im Unterricht auf Aufforderung abzusetzen. 
 Es gilt das gesetzliche Rauchverbot für Jugendliche unter 18.  
 Außerdem gilt auf dem Schulgelände ein gesetzliches Rauchverbot für alle Personen. 

Zum Schulgelände gehören neben dem Schulgebäude die gesamte Außenanlage mit 
Pausenhof und Sportplatz. 

 Es ist verboten, im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ohne Erlaubnis Ton-, 
Bild- oder Filmaufnahmen zu machen. 

    



 

 
Hiermit erkläre ich, dass ich die Hausordnung gelesen habe, und ich weiß, dass ich mich an die 
Regeln halten muss. 
 
 
 
 
Ort, Datum  

 


